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Kurzbeschreibung:

Nanopartikel bezeichnen einen Verbund von wenigen bis einigen tausend Atomen
oder Molekülen mit einer Größe, die typischerweise im Bereich 1 bis 100
Nanometern liegt.

Begriff:

BekGS 527 - Hergestellte Nanomaterialien

Gruppe:   Technische Regeln (Gefahrstoffe)
Stand:      01.01.2020
Volltext:   BekGS 527

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-527.html
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Haftungsausschluss:

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies
gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist.
Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem
Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei
komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern
empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen
oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:
https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php? GUID=3E56579C

Das gesamte Lexikon finden Sie hier:
https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister
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